
Die Unterzeichnenden, in der Stadt Zürich wohnhaften Stimmberechtigten verlangen gestützt auf Art. 157 Abs. 3 lit. a GPR in 
Verbindung mit Art 36 und 38 der GO, dass der oben genannte Gemeinderatsbeschluss zur Weisung 2023/405 „Amt für Städte-
bau, Privater Gestaltungsplan «Areal VZA1», Zürich Altstetten, Kreis 9“ der Volksabstimmung unterbreitet wird. 
Ablauf der Referendumsfrist: 17 Juni 2024

Ausgefüllten Unterschriftenbogen bitte bis am 10.06.2024 zurücksenden an:
Junge Grüne Zürich, Ackerstrasse 44, 8005 Zürich

Der Betrieb und vor allem der Bau von Hochhäusern erzeugt überproportional viele Treibhausgasemissionen. Die UBS verur-
sacht mit ihren verantwortungslosen Investitionen in fossile Infrastruktur und Unternehmen schon zu viele davon. 
Die Stadt Zürich ist bereits abhängig genug von der letzten Grossbank. Ausserdem verschärfen tausend weitere, teils hochbe-
zahlte Arbeitsplätze die Wohnungsnot und die fortschreitende Gentrifizierung in der Stadt Zürich.

Kommunales Volksreferendum gegen den privaten 
Gestaltungsplan „Areal VZA 1“, Zürich Altstetten, Kreis 9

Begründung

Das vorliegende Referendum können nur Personen unterzeichnen, die in der Stadt Zürich stimmberechtigt sind. Sämtliche Felder sind hand-
schriftlich auszufüllen und das Begehren ist eigenhändig zu unterschreiben. Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder sich 
bestechen lässt, macht sich strafbar nach Art. 281 und 282 StGB12.

Name und Vorname
(handschriftlich und in Blockschrift)

Geburtsdatum
Tag        Monat    Jahr

Wohnadresse
(Strasse/Hausnummer)

Unterschrift
(eigenhändig)

Kontrolle

Die/der zuständige Stimmregisterführerin/Stimmregisterführer bescheinigt hiermit, dass obenstehende  ... (Anzahl) Unterzeichnerinnen und 
Unterzeichner in der Stadt Zürich stimmberechtigt sind. 

.................................................................................
(Ort und Datum)

................................................................................
(Unterschrift und Amtsstempel)

Im Amtsblatt der Stadt Zürich veröffentlicht am 17. April 2024


